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RS OGH 1963/7/4 10Os109/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.07.1963

Norm

StPO §292

Rechtssatz

Konnte sich der mit der Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes gerügte Mangel des Verfahrens oder der

Rechtsanwendung für den Angeklagten nachteilig auswirken, so hat der OGH von der "Kannbestimmung" Bestimmung

des letzten Satzes des § 292 StPO Gebrauch zu machen, sofern dadurch nicht die Rechts<ndung oder

Wahrheitsfindung beeinträchtigt wird.
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